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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 110 S
18. 05. 04

Mitteilung des Senats vom 18. Mai 2004

Ortsgesetz zur Änderung der Beitragsordnung für die Kindergärten und Horte der
Stadtgemeinde Bremen

Der Senat überreicht der Stadtbürgerschaft den Entwurf eines Ortsgesetzes zur
Änderung der Beitragsordnung für die Kindergärten und Horte der Stadtgemein-
de Bremen mit der Bitte um Beschlussfassung.

Die Änderung der Beitragsordnung wird durch die Einführung flexiblerer Betreu-
ungszeiten zum Kindergartenjahr 2004/2005 erforderlich. Die bisherigen Betreu-
ungsangebote von ganztags, teilzeit, halbtags sowie Betreuungsprojekte und Horte
werden durch ein fünfstündiges Angebot mit und ohne Verpflegung sowie ein sie-
benstündiges Angebot mit Verpflegung ergänzt. In angemessener Weise soll die
künftige Höhe der Elternbeiträge für die neuen Betreuungsangebote angepasst
werden.

Eventuelle Mehr- oder Mindereinnahmen durch die Einführung der neuen Beitrags-
sätze sind heute noch nicht bezifferbar, da die Anzahl der „neuen“ Beitragszahler
und deren Beitragshöhen noch nicht bekannt sind.

Beteiligt wurden die Freien Träger und die Arbeitsgemeinschaft der Gesamteltern-
vertretungen. Der städtische Jugendhilfeausschuss hat am 14. April 2004 den Ge-
setzesentwurf zur Kenntnis genommen. Die städtische Deputation für Soziales,
Jugend, Senioren und Ausländerintegration stimmte dem Gesetzesentwurf am
22. April 2004 zu.

Anlagen

— Ortsgesetzänderung

— Beitragstabellen

— Stellungnahme der Elternvertretungen bzw. Freien Träger
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Ortsgesetz zur Änderung der Beitragsordnung für die Kindergärten
und Horte der Stadtgemeinde Bremen

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Stadtbürgerschaft nach § 3 des
Bremischen  Gebühren-  und  Beitragsgesetzes  vom  16.  Juli  1979  (Brem.GBl.
S. 279 – 203-b-1), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 8. April 2003
(Brem.GBl. S. 147) geändert worden ist, beschlossene Ortsgesetz:

Artikel 1

Die Beitragsordnung für die Kindergärten und Horte der Stadtgemeinde Bremen
vom 23. September 1997 (Brem.GBl. S 347, 1998 S. 93 – 2160-d-5), zuletzt geändert
durch das Ortsgesetz vom 29. Januar 2002 (Brem.GBl. S. 5), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Höhe der Beiträge ergibt sich für Ganztagsbetreuung aus Anlage 1,
für Betreuungsprojekte und Hortbetreuung aus Anlage 2, für Teilzeitbetreuung
aus Anlage 3; für Halbtagsbetreuung aus Anlage 4, für fünf Stunden ohne
Verpflegung aus Anlage 5, für fünf Stunden mit Verpflegung aus Anlage 6
und für sieben Stunden mit Verpflegung aus Anlage 7.“

2. Die Anlagen 5 bis 7 (zu § 1 Abs. 3) in der aus dem Anhang ersichtlichen
Fassung werden angefügt.

Artikel 2

Dieses Ortsgesetz tritt am 1. August 2004 in Kraft.
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